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Der HANDELSVERBAND.swiss begrüsst die Motion zur Anpassung der Verordnung über die Rückgabe, 

die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG) ausdrücklich. 

Die Vorlage trägt den veränderten Strukturen im internationalen Onlinehandel Rechnung und stellt 

sicher, dass die bestehenden Rücknahme- und Entsorgungspflichten auch im digitalen 

Plattformhandel konsequent angewendet werden. Damit werden faire Wettbewerbsbedingungen 

geschaffen und eine verursachergerechte Finanzierung der Entsorgung sichergestellt. 

Heute unterliegen Schweizer Hersteller, Importeure und Händler klaren gesetzlichen Pflichten im 

Bereich der Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte. Sie müssen sicherstellen, dass 

ausgediente Geräte zurückgenommen und umweltgerecht entsorgt werden. Diese Verantwortung ist 

ein zentraler Bestandteil der schweizerischen Kreislaufwirtschaft und trägt wesentlich zum 

Umweltschutz bei. 

Demgegenüber gelangen zunehmend elektrische und elektronische Geräte über internationale 

Online-Plattformen direkt von ausländischen Anbietern zu Konsumentinnen und Konsumenten in der 

Schweiz. Plattformen organisieren dabei den Zugang zum Schweizer Markt, präsentieren Produkte, 

bestimmen Preise und Lieferbedingungen und wickeln die Zahlung ab. 

Gleichzeitig berufen sich diese Plattformen häufig darauf, lediglich als Vermittler zwischen Käufer und 

Verkäufer zu fungieren. Der Kaufvertrag wird formal direkt zwischen Konsument und ausländischem 

Anbieter abgeschlossen, wodurch die Plattformen selbst nicht als Herstellerinnen oder Händlerinnen 

im Sinne der geltenden Verordnung gelten. 

Diese Konstruktion führt dazu, dass Produkte zwar faktisch über professionell organisierte 

Vertriebssysteme in die Schweiz gelangen, die damit verbundenen Rücknahme- und 

Entsorgungspflichten jedoch nicht greifen. Die Verantwortung für die Entsorgung wird indirekt auf die 

Allgemeinheit oder auf bestehende Rücknahmesysteme überwälzt, ohne dass die entsprechenden 

Akteure einen Beitrag leisten. 

Die Motion schliesst diese regulatorische Lücke. Sie sieht vor, dass Online-Plattformen künftig 

ebenfalls als Händlerinnen oder Herstellerinnen gelten, wenn sie Produkte auf dem Schweizer Markt 

bereitstellen und damit den Vertrieb für Anbieter mit Sitz im Ausland ermöglichen.  

Damit wird klargestellt, dass Plattformen, die aktiv den Zugang zum Schweizer Markt organisieren 

und den Vertrieb steuern, auch die Verantwortung für die Rücknahme und Entsorgung der 

entsprechenden Produkte tragen müssen. 

Dies ist auch aus umweltpolitischer Sicht von grosser Bedeutung. Die schweizerischen Rücknahme- 

und Entsorgungssysteme für elektrische und elektronische Geräte funktionieren nur dann effizient, 

wenn alle Marktakteure einen Beitrag leisten. Wenn ein wachsender Anteil der Produkte über 

Vertriebskanäle in Verkehr gebracht wird, die nicht an diese Pflichten gebunden sind, gerät das 

bestehende System unter Druck. 

Die Anpassung der Verordnung hat zudem eine klare ordnungspolitische Dimension. Schweizer 

Händler und Hersteller erfüllen die gesetzlichen Entsorgungs- und Rücknahmepflichten bereits heute 



und tragen die damit verbundenen Kosten. Wenn internationale Plattformmodelle diese 

Verpflichtungen umgehen können, entsteht eine strukturelle Wettbewerbsverzerrung zulasten des 

inländischen Handels. 

Die Motion sorgt dafür, dass für alle Marktakteure dieselben Regeln gelten – unabhängig davon, ob 

Produkte über klassische Vertriebskanäle oder über internationale Online-Plattformen verkauft 

werden. 

Für den HANDELSVERBAND.swiss ist die Vorlage deshalb ein wichtiger und sachlich ausgewogener 

Schritt, um die bestehenden Entsorgungs- und Rücknahmeregelungen an die Realität des digitalen 

Handels anzupassen. Sie stärkt den Umweltschutz, sichert die Funktionsfähigkeit der etablierten 

Rücknahmesysteme und stellt faire Wettbewerbsbedingungen im internationalen Onlinehandel 

sicher. 

 


